
Übersicht 
 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öf-

fentlichkeit im Rahmen der Offenlage 

Öffentlichen Auslegung vom 06.12.2021 bis 21.01.2022 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der  

 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange (mit Schreiben vom 29.11.2021) bis 21.01.2022 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

 

 

 

zum Bebauungsplan „Niederfeld Rosenfelspark – Änderung 1“, Entwurf vom 29.09.2021 



Stadt Lörrach Abwägungstabelle 

Bebauungsplanentwurf und Örtliche Bauvorschriften „Niederfeld Rosenfelspark – Änderung 1“ 2/27 

 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom am 29.11.2021 angeschrieben: 

Nr. Name Rückantwort vom 

1 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 2, Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen, Referat 21  

2 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 5, Umwelt – Ref. 54.3 Industrie/Kommunen Schwerpunkt Abwasser 11.01.2022 

3 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 5, Umwelt – Ref. 54.4 Industrie und Gewerbe  

4 Regierungspräsidium Freiburg Dienstsitz Bad Säckingen, Abteilung 4 – Ref. 47.3 Straßenbau 08.12.2021 

5 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

 

 

30.12.2021 

6 Regionalverband Hochrhein-Bodensee 

 
 

7 Landratsamt Lörrach, Fachbereich Baurecht, Koordinierungsstelle 

 
20.01.2022 

8 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

 
 

9 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  19.01.2022 

10 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3, Bonn 29.11.2021 

11 Polizeirevier Lörrach 

 

 

12 Industrie und Handelskammer Hochrhein-Bodensee 

 

16.12.2021 

13 Handwerkskammer Freiburg 

 
 

14 Vermögen und Bau, Dienstsitz Freiburg 

 
 

15 Deutsche Post Bauen GmbH, Niederlassung Frankfurt, Büro Karlsruhe 

 
 

16 Eisenbahn Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe / Stuttgart 

 
01.12.2021 

17 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Südwest 

 
 

18 ENBW Regional AG (Netze BW GmbH) 

 
30.11.2021 

19 ED Netze GmbH  

 
 

20 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 
 

21 Kabel BW GmbH / Unitymedia BW GmbH / Vodafone 

 
04.01.2022 

22 badenova AG&Co.KG (bnNetze GmbH) 13.01.2022 

23 amprion GmbH 06.12.2021 

24 ratio Neue Energie GmbH 

 
 

25 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  

 
 

26 Bürgermeisteramt Inzlingen 
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27 Bürgermeisteramt Steinen 

 
23.12.2021 

28 Gemeindeverwaltung Binzen 

 

 

29 Gemeindeverwaltung Rümmingen  

 

 

30 Stadt Weil am Rhein 

 
02.12.2021 

 

Folgende Vereine / Verbände wurden am 29.11.2021 im Zuge der öffentlichen Auslegung gesondert informiert: 

Nr. Name Rückantwort vom 

V1 ANUO Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz Oberbaden e.V. 19.01.2022 

V2 Pro Lörrach  

V3 Kreishandwerkerschaft  

V4 Behindertenbeirat der Stadt Lörrach   

V5 Architektenkammer BW, Kammergruppe Lörrach  

V6 Bund deutscher Architekten Hochrhein  

 

Die Öffentlichkeit hat keine Stellungnahmen abgegeben. 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

2  

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

4 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  Kenntnisnahme 
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5 
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Geotechnik: 

Die geotechnischen Hinweise zur Geotechnik werden zur 

Kenntnis genommen und im Textteil unter Hinweise 

aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

Boden: 

Kenntnisnahme  

 

Mineralische Rohstoffe:  

Kenntnisnahme 

 

Grundwasser:  

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichti-

gung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbau:  

Kenntnisnahme  

 

Geotopschutz:  

Kenntnisnahme 

 

 

Allgemeine Hinweise:  

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 

8. 

 

 

 

Das Merkblatt für Planungsträger wird zur Kenntnis 

genommen 
Kenntnisnahme 
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7 

 

 

 

 

 

Zu A. Umwelt – 1. Abwasserbeseitigung: 

Nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll 

Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder 

direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soweit 

dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-

rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 

Belange entgegenstehen. Die Landesvorschriften Baden - 

Württemberg (55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. 

der Verordnung des Ministeriums für Umwelt und 

Verkehr vom 22.03.1999 über die dezentrale Beseitigung 

von Niederschlagswasser) gelten entsprechend. Für das 

Vorhabengebiet ist deshalb zu prüfen, welche 

Maßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung / - 

bewirtschaftung realisiert werden sollen. Im Zuge des 

weiteren Verfahrens sind hierzu konkrete Aussagen zu 

treffen und ggf. die entsprechenden Festsetzungen / 

Bauvorschriften aufzunehmen. Die Nichtaufnahme von 

Festsetzungen / Bauvorschriften ist zu begründen. 

Die in der Stellungnahme gegebenen Hinweise zur 

Abwasserbeseitigungen werden zur Kenntnis genommen 

und berücksichtigt. Die Nicht-Aufnahme von weiteren 

Festsetzungen im Bebauungsplan wird im Folgenden 

begründet: 

Das Baufenster erstreckt sich über einen Bereich, der 

bereits im heutigen Zustand nahezu vollständig als 

Pausenhof versiegelt ist. Der Erweiterungsbau soll im 

Bereich des asphaltierten Schulhofes umgesetzt werden. 

Der Neubau erhält ein Flachdach, das teilweise mit einer 

extensiven Dachbegrünung versehen wird und damit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht-

Berücksichtigun

g 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derzeit noch nicht vorhandene Retentionsflächen in 

diesem Bereich schafft.   

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen zur extensiven 

Begrünung von Flachdächern sowie zur 

planungsrechtlichen Sicherungen der Platanen mit deren 

Baumgruben getroffen. Mit dem Erweiterungsbau 

verbessert sich die Situation der 

Niederschlagswasserentsorgung / -bewirtschaftung im 

Vergleich zum Bestand. Versickerungsfähige Flächen 

bleiben vom Vorhaben unberührt.   

Des Weiteren werden Festsetzungen im Bebauungsplan 

zur Oberflächengestaltung nicht bebauter oder als 

Pausenhof genutzter Freiflächen getroffen. Mit diesen 

Festsetzungen werden Aspekte der ortsnahen 

Versickerung berücksichtigt.   

Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entwässerung ist im 

Zuge der nachgeordneten Genehmigungsplanung zu 

erbringen und nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. 

Die maßgeblichen gesetzlichen und untergesetzlichen 

Vorschriften für die Entwässerung ergeben sich 

insbesondere aus der Satzung der Stadt Lörrach über die 

öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - 

AbwS). Bevor bei Um- und Neubauten der Anschluss an 

die öffentliche Kanalisation genehmigt wird, muss ein 

Entwässerungsantrag beim Eigenbetrieb 

Abwasserbeseitigung gestellt werden.  

Bei den von der Stadt angewandten Kriterien in der 

Schulbauplanung steht vor allem die Qualität des 

Freiraums im Vordergrund. Qualitätsvolle 

Aufenthaltsbereiche im Freien haben eine enorme 

Bedeutung für verschiedene Nutzungen wie 

Unterrichtsformate, Pausen, aber auch als Treffpunkte 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und sonstige Aktivitäten der Schüler/-innen 

eingenommen. Somit wird bei der Vorhabenplanung 

jeweils eine nachhaltige Gestaltung verfolgt und die 

Einflüsse und Auswirkungen auf die Umwelt und den 

Freiraum geprüft und ggf. erforderliche Maßnahmen 

ergriffen werden. 

 

 

B. Landwirtschaft & Naturschutz: 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

C. Gesundheit: 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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10 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

12 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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16 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Die DB Netz AG wurde mit Schreiben am 29.11.2021 

ebenfalls beteiligt. Es wurde jedoch keine Stellungnahme 

abgegeben. Es wird davon ausgegangen, dass keine 

Bedenken gegenüber der Planung bestehen. 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

18 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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21 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  Kenntnisnahme 
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22 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der 

Vorhabenplanung berücksichtigt. Die Festsetzungen im 

Bebauungsplan bleiben davon unberührt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

23 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

27 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

 

 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

30 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Vereine Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
vorschlag 

V1  

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Kenntnisnahme 

 


